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Werſeburger Kreis -Vlattk.
Sonnabend den 1. October.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Zur Verpachtung der bei Merſeburg im unmittelbaren Anſchluſſe des Neumarktes an der Leipziger Chauſſee be
legenen fiscaliſchen Amtsziegelei auf ſechs Jahre vom 15. November 1864 bis 15. November 1870 haben wir einen ander-
weiten Licitationstermin auf

Sonnabend den 8. October, Vormittags 10 Uhr,
im Seſſionszimmer der unterzeichneten Regierungs Abtheilung anberaumt, wozu wir Pachtluſtige mit dem Bemerken ein
laden, daß die Regeln der Licitation und die ſpeciellen Verpachtungsbedingungen in unſerer DomainenRegiſtratur ein
geſehen werden können. Es gehören zur Amtsziegelei:

a) zwei neue Brennöfen nebſt den ſonſt erforderlichen Fabrikations-, Wohn und Wirthſchafts-

gebäuden ſowie Hofraum 1. Mrg. 100 QQR.,Gräſerei inel, Hamm n e 444c) Grabeland 89Garten e 22zur Gewinnung von Ziegelerde zugelegte Wieſenfläch e. 22 116
Summa T 25 Nig. 777

und iſt zur Uebernahme derſelben ein disponibles Vermögen von 8000 Thlrn. erforderlich.
Merſeburg den 14. September 1864.
Königliche Regierung, Abtheilung für directe Steuern, Domainen und Forſten

Bei der heute öffentlich bewirkten 10. Verlooſung der Staats Prämienanleihe vom Jahre 1855 ſind die 35 Serien:
Nr. 44. 134. 165. 195. 205. 369. 376. 453. 476. 489. 506. 527. 562. 622. 636. 638. 643. 683. 704.
732. 813. 817. 870. 904. 919. 952. 986. 1024. 1074. 1106. 1189. 1207. 1208. 1289. 1388.

gezogen worden.
Die Beſitzer der zu dieſen Serien gehörigen 3500 Stück Schuldverſchreibungen werden aufgefordert, den Prämien

betrag von 112 Thlr. für jede Schuldverſchreibung vom 1. April 1865 ab entweder bei der Staatsſchulden Tilgungskaſſe
hierſelbſt, Oranienſtraße Nr. 94., oder bei den Regierungs Hauptkaſſen, gegen Quittung und Rückgabe der Schuldverſchrei
bungen nebſt den dazu gehörigen Coupons Ser. II. Nr. 2. bis 8. über die Zinſen vom I. April 1864 ab, welche nach dem
Jnhalte der Schuldverſchreibungen unentgeltlich abzuliefern ſind, zu erheben.

Der Betrag der etwa fehlenden Coupons wird von der Prämie zurückbehalten.
Die Schuldverſchreibungen können übrigens ſchon vom 1. März k. J. ab zur Prüfung bei den gedachten Kaſſen vor

gelegt werden, auch werden dort Quittungs Formulare unentgeltlich verabfolgt.
Von den bereits früher verlooſten und gekündigten Serien, und zwar

aus der erſten Verlooſung (1856): von Ser. 1279. und 1328.,
aus der dritten Verlooſung (1858): von Ser. 789.,
aus der vierten Verlooſung (1859): von Ser. 267.,
aus der fünften Verlooſung (1860): von Ser. 339. 834. und 837.,
aus der ſechsten Verlooſung (1861):. von Ser. I. 9. 264. 362. 379. 572. 848. 1086. 1159. 1306. 1485,
aus der ſiebenten Verlooſung (1862): von Ser. 442. 500. 1215. und 1479.,
aus d a Verlooſung (1863): von Ser. 144. 184. 241. 315. 446. 477. 502. 551. 660. 748. 851. 985. 1402.

u

aus der neunten Verlooſung (1864): von Ser. 74. 96. 136. 148. 299. 312. 371. 398. 528. 556. 589. 742. 746. 804.
805. 1089. 1095. und 1406.,

ſind viele Schuldverſchreibungen bis jetzt noch nicht realiſirt; es werden daher die Jnhaber derſelben zur Vermeidung wei
teren Zinsverluſtes an die baldige Erhebung ihrer Capitalien hierdurch von Neuem erinnert.

In einen Schriftwechſel über die Prämien Auszahlung kann die Staatsſchulden Tilgungskaſſe ſich nicht einlaſſen.
Berlin, den 15. September 1864.

Haupt Verwaltung der Staatsſchulden.
Vorſtehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht daß ein Exem

plar des Nummern Verzeichniſſes der gezogenen Serien, ſowie der in früheren Verlooſungen gezogenen Serien, aus welchen
einzelne Schuldverſchreibungen noch nicht zur Auszahlung präſentirt ſind, in meinem Bureau, ſowie bei den Magiſträten
zu Lützen und Schkeuditz zur Einſicht ausliegt.

Der Königliche Landrath Weidlich.Merſeburg, den 26. September 1864.

Feld- Verkauf. Das Quartier, welches der Herr Oberſtlieutenant von
Das meiner Frau gehörige Feldplanſtück in der Geuſaer Kehler in dem Hauſe Hältergaſſe Nr. 694 bewohnt, iſt durch

Flur, 5 Morgen 68 Ruthen enthaltend, ſoll Sonnabend den deſſen Verſetzung vacant geworden und ſteht zu vermiethen
8. October, Nachmittags 4 Uhr, in der Schenke zu Geuſa auch wahrſcheinlich valdigſt zu beziehen.

meiſtbietend verkauft werden. Merſeburg den 29. September 1864.
Traugott Jänicke, Schmiedemeiſter in Zöllſchen. Dr. Schwarz.
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Bekanntmachung.
Nach F.

1854. (A. B. S. 120 sequ.) ſind an Sonn, Feſt und Feier
tagen alle Feld, Wieſen und Waldarbeiten unterſagt. Un
geachtet dieſes Verbotes und der von uns hin und wieder
erfolgten Beſtrafungen wird jener Beſtimmung in neuerer Zeit
mannichfach zuwidergehandelt und das entſchiedene Mißfallen
der höhern Behörde hierdurch hervorgerufen. Wir finden uns
daher veranlaßt, die vorgedachte Verordnung wegen Heilig-
haltung der Sonn und kirchlichen Feſt und Feiertage hier-
mit und mit dem Bemerken in Erinnerung zu bringen, daß
Zuwiderhandlungen hiergegen mit Geldſtrafe bis zum Betrage
von 10 Thalern inſofern nicht eine härtere Geldbuße bis zu
50 Thlr. oder Gefängniß bis zu 6 Wochen nach S. 340 Nr.
8 des Straf- Geſetz Buches eintritt, geahndet werden müſſen.

Merſeburg den 29. September 1864.
Die PolizeiVerwaltung.

Eine gut gehende Leipziger Hoffmann'ſche Nähmaſchine
iſt zu verkaufen in Nr. 279 Oberburgſtraße.

Ein eichener zweithüriger Kleiderſchrank (zwei berliner
Ellen breit) ſteht wegen Mangel an Raum baldmöglichſt zu
verkaufen Saalgaſſe 376.

T

e Zwei Läuferſchweine ſtehen zum Verkauf Häl-
tergaſſe Nr. 653.

Auction. Montag den 3. October e., von Vor-
mittags 10 Uhr an, ſollen in der ſeitherigen Wohnung
des Herrn Bauinſpecrtor Hanke im Gaſthofbeſitzer Tie-
mannſchen Hauſe vor hieſigem Gotthardtsthore die ganz
ganz gut erhaltenen Nußbaum 2e. Meubles zu 2 Zimmern,
beſtehend in 1 Schreib und verſchiedenen andern Tiſchen,
Spiegel, Stühlen Sophas, Bücher und andern Schränken,
2 Großſtühlen, Bettſtellen und dergleichen mehr, ſowie auch
verſchiedene Haus und Wirthſchafts Geräthſchaften 2e., meiſt
bietend gegen ſofort zu leiſtende Baarzahlung verſteigert
werden. Dieſe Sachen können den Tag vor der Auction
Mittags von 1 bis 2 Uhr in Augenſchein genommen werden.

Merſeburg, den 24. September 1864.
A. Rindfleiſch, Kreis Auct. Comm.

S Laden Vermiethung.
Jm Hauſe 51 a. am Markt iſt ein zu jedem

Geſchäft paſſender Laden nebſt Ladenſtube ſo-
fort zu vermiethen.

Eben daſelbſt iſt die ganze faſt neue Laden-
einrichtung zu verkaufen, oder mit dem Laden
zu vermiethen.

Auch werden wegen gänzlicher Aufgabe des
Detailgeſchäfts ſämmtliche Waaren zu äußerſt
billigen Preiſen verkauft. Bei größeren Poſten
bedeutender Rabatt.

C. Franolice.
Eine meublirte Stube mit Kammer iſt zu vermiethen und

ſofort zu beziehen Roßmarkt Nr. 501. e
In meinem Hauſe, Unter Altenburg Nr. 711, iſt ein
Familien Logis zu vermiethen und zum 1. October e. zu

beziehen. h. Gaab.Die 2. Etage in meinem neuerbauten Hauſe, Sand
Nr. 632, iſt mit allem Zubehör von jetzt ab zu vermiethen.

C. A. Hilprecht.
Ein kleines neues Hofgebäude, zu eigenem Verſchluß, iſt

an ſolide Leute (kleine Familie oder einzelnen Herrn) zu ver
miethen und vom 1. Januar ab beziehbar. Näheres im Brühl

340 bei Möhrſtedt.Das VLogis, welches bisher der Herr Bauinſpector Hanke
bewohnte, iſt von jetzt an zu vermiethen und kann ſogleich
oder zu Neujahr bezogen werden.

E. Tiemann, Gaſtwirth.X Gegen Zahnschmerz
empfehlen zum augenblicklichen Stillen Zahn wolle
à Hülſe 2 Sgr. die Apotheken zu Merſeburg Lauchſtädt,
Schafſtädt und Dürrenberrnrnr g.
e wirkſamſtes Mittel gegenI h eerseife, alle h em
ſtfehlen à Stück 5 Sgr. die Apotheken zu Merſeburg Lauch
pädt Schafſtädt und Dürrenberg.

12 der Amtsblatt- Verordnung vom 19. Mai Gegen Appetitloſigkeit, ſchlechte Verdauung,
Magenkrampf 2e., ſowie Allen an Hämorrhoiden Lei
denden kann ich auf Grund vorzüglicher Atteſte meinen
berühmten nach dem Recept des

Dr. med. G. C. Koch
von mir bereiteten

7 2 4Digeſtiv-Liqueur
als das beſte Hausmittel empfehlen.

Lager in Originalflaſchen hiervon hält ſtets
Herr A. Wieſe in Merſeburg.

Dresden Schloßſtraße 27.
Ludwig Koch.

Geehrter Herr Koch!
Der von Jhnen zur Beſeitigung von Magenleiden und

Hämorrhoidal Beſchwerden bereitete Digestiv- Liqueur hat
mir weſentliche Dienſte gethan. Langjährige von Aerzten ver-
ordnete und angewandte Arzneien verſchlimmerten meinen Zu-
ſtand zwar nicht, bewirkten aber auch keine Beſſerung.

Auf Zureden guter Freunde, doch mal Jhren Liqueur
zu verſuchen, befolgte ich dieſen Rath. Nachdem ich die 2.
Flaſche etwa hakb ausgebraucht hatte, ſtellte ſich eine regel
mäßige Ausleerung ein, die frühere zu ſtarke Circulation des
Blutes zum Kopfe verminderte ſich, und fühle ich mich ſchon
jetzt als völlig Reconvalescent. Um aber ganz ſicher zu gehen,
bitte ich mir umgehend noch 3 Flaſchen von dieſem heilſamen
Liqueur den man jedem an dergleichen Uebel leidenden
Patienten empfehlen kann zu ſchicken und Betrag dafür per
Poſt zu entnehmen.

Schwarzehütt, den 14. Mai 1864.
Mit aller Achtung

W. Koch.

Prechbohlenſtenne
ſind nun wieder vorräthig und hat die Direction der Sächſ.
Thüring. Actien Geſellſchaft für BraunkohlenVerwer-
thung den Debit derſelben für hieſigen Ort mir übergeben,
und werde ich gefällige Beſtellungen ebenſo prompt als
billig ausführen.

Merſeburg, ultimo September.
Heinr. Schultze jun.,

Entenplan und Rittergaſſenecke Nr. 153.

An BeachtungAntiquitäten, Münzen, Curioſitäten und
Kunſtſachen, Juwelen, Diamanten und Perlen,
überhaupt alle werthvolle alterthümliche Gegen-
ſtände, kaufen ſtets zu hohen Preiſen

chieſche Köder in Leipzig,
Königsſtraße 25, am Muſeum.

Wohnungs Veränderung.
Von heute ab wohne ich in der Ober- Altenburg in der

Nähe des Kloſters beim Korbmachermeiſter Hrn. Spohr.
Schubach, Handſchuhmacher.

Aromaliſche Hichtwatke,
unſtreitig ſicherſtes Mittel gegen Gliederreißen aller Art, em
pfehlen à Packet 5 und 8 Sgr. die Apotheken zu Merſeburg,
Lauchſtädt Schafſtädt und Dürrenberg.

Neuer Beweis für die Vortrefflichkeit der
aromatiſchen Gichtwatte.

Jm vorigen Monat habe ich ein Packet aromatiſche
Gichtwatte für meine Schwiegermutter gekauft, welche die-
ſelbe in zwei Nächten von deren rheumatiſchen Schmerzen
ganz befreit hat. Um anderen Perſonen einen Dienſt zu
leiſten wollen Sie mir u. ſ. w.

Glauchau. Emil Junge.Allen Freunden und Bekannten ſagen bei ihrem Umzuge
von hier nach Berlin ein herzliches Lebewohl

A. Lindner nebſt Frau.
Eine noch ziemlich gute Radehacke iſt auf der Halleſchen

Chauſſee vor dem Gotthardtsthor gefunden worden der ſich
legitimirende Eigenthümer kann ſelbige gegen Erſtattung der
Jnſertionsgebühren bei mir in Empfang nehmen.

Eichler, Reſtauxateur.



e e llene Kleiderſtoffe im neueſten Genre, Doppel-Shawls, Doppel-Tücher (Hymalaya),unſchlagera cher und r e Auswahl fertiger Jacken in allen Größen hält r empfohlen

D

Aus Vielefeld
ging nachſtehendes geſchätztes Anerkennungsſchreiben
an den Königl. Hoflieferanten Herrn Johann Hoff,

Neue Wilhelmsſtraße 1 in Berlin, ein. 3
„Nachdem ich Jhr ausgezeichnetes Geſundheitsbier

bereits mehrfach in meiner Familie mit günſtigem Er-
folge angewandt habe, gab ich daſſelbe einem ſeit 3
Monaten allem Anſchein nach an der Abzehrungs
krankheit leidenden armen Tiſchler, der ſeit der an
gegebenen Zeit vor Schwäche nicht mehr arbeiten
konnte und mit ſeiner Familie nur noch von mild-
thätiger Unterſtützung lebt, als Stärkungsmittel,
und bereits nach Verbrauch einer Anzahl Flaſchen zeigte
ſich eine ſolche merkliche Veränderung daß zu hoffen
ſteht, der Erkrankte, welcher in ſeinen geſunden Ta
gen ein tüchtiger und fleißiger Arbeiter und einziger
Ernährer ſeiner Familie war, werde bei andauerndem
Gebrauch Jhres Geſundheitsbiers ganz wieder herge-
ſtellt und arbeitsfähig werden.“

Delius, Major a. D.
Die Niederlage des obigen Malzextract- Geſund

heitsbiers aus der Dampf Brauerei und Mälzerei des
Königl. Hoflieferanten Herrn Johann Hoff
aus der Neuen Wilhelmsſtr. in Berlin befindet ſich
in Merſeburg bei A. Wieſe.

Jum Erntedankfeſt
m VEIeusehearr,

Sonntag den 2. Oetober
lade ich zur Tanzmuſik bei gut beſetztem Orcheſter ergebenſt ein.
Mit guten, kalten und warmen Speiſen und Getränken werde

ich beſtens aufwarten. Carl Pohle.
Auf dem Roßmarkt.

Großes Rieſenpanorama
mnel Stereoscopen Cabinet.

Jn 84 verſchiedenen Anſichten; unter den vielen Sehens
würdigkeiten zeichnet ſich vorzüglich aus das große Schlacht
gemälde die Erſtürmung der Düppler Schanzen am 18. April,
der Uebergang der Preußen nach Alſen, Schlacht von Miſſunde
am 4. Febr., der große Kirchenbrand von Santiago, wo über
2000 Damen verbrannten, die maleriſche Reiſe von VeraCruz
nach Mexico u. ſ. w. Zu ſehen von Morgens 10 bis Abends
10 Uhr Abends bei brillanter Beleuchtung.

Entrée 2 Sgr., Kinder die Hälfte.
Um zahlreichen Zuſpruch bittet ergebenſt

Ernſt Nicolai.
IIaöt zehn

Nächſten Sonntag den 2. October ladet zum Erntedank-
feſt und Tanzmuſik bei gut beſetztem Orcheſter freundlichſt ein

e -Sriodrich Krebs.20 bis 25 Arbeiterinnen, ſowohl Kinder
als auch ältere Leute, welche ſich nur einiger-
maßen zu einer leichten Handarbeit qualiſieiren,
finden ſofort dauernde Beſchäftigung bei

C. Francke am Markt.
Auf dem Rittergute Wegwitz wird zum ſofortigen Antritt

ein brauchbarer Pferdeknecht geſucht.

Die Pfandſcheine Nr. 8725 und 8641 ſind als verloren
gemeldet worden ſollte Jemand Anſprüche daran haben, muß
er es ſofort in der Leihanſtalt anzeigen, weil nach Ablauf von
14 Tagen die Pfänder ausgehändigt werden.

„Ehrenerklärung.
Die Beleidigung, die ich gegen den Schmidt F. Zeiſing

ausgeſprochen habe, nehme ich zurück.
K. Schenneburg in Frankleben.

Sonnabend und Sonntag den 1. und 2. October bleibt
mein Geſchäft geſchloſſen. J. Schönlicht.

Carl Aug. Kröbel, Burgſtraße Nr. 216.
ST —TTDJTJh)ZAo du Diesem ausgezeich-Lilionese. neten Sehéaheite-

mittel verdanken am sende von
h Damen Befreiung der Sommer-

S sprossen Leberfiecken, Fin-
Hnen, Kupferröthe, und Entfer-

nung aller sonstigen Wautanmnreinig-
Keiten. Dasselbe macht die Haut

i blendend weiss und zart. Für die
Wirkung unserer Lilionese übernehmen

wir Garantie worüber die resp. Räufer einen Garan-
tieschein erhalten.

Preis pro Flasche 1 Thlr. halbe Flasche 17 Sgr.
bei C. Vrameokke am Markt.Eine Aufwartung wird zum 1. October geſucht Oel-
grube 331.

Für die Hinterbliebenen der in der Grube bei Dörſtewitz
verſchütteten Bergleute Schinke und Berger ſind auf un
ſere Bitte von answärts an milden Gaben eingegangen 1
Thlr. aus dem Pfarrhauſe zu Cröllwitz, 5 Thlr. aus Merſe
burg, 1 Thlr. desgl., 10 Thlr. vom Herrn Graf Zech Bur
kersroda 8 Thlr. aus Schaafſtädt, geſammelt durch Herrn
Nehrlich, 1 Thlr. von K. R., wofür wir in unſerm und der
armen Wittwen Namen den edlen Gebern herzlichſt danken.

Delitz a/B. und Dörſtewitz, den 26. September 1864.
Dr. Wiedemann, P. Schumann, Ortsrichter.

Am Erntedankfeſt (2. October) predigen

Vormittags Nachmittags:Domkirche Hr. Conſ. R, Frobenins, Herr Diac. Opitz.
Stadtkirche Herr Paſtor Heineken. Herr Diac. Buſch.
Neumarktskirche Herr Paſtor Dreiſing.
Altenburger Kirche Herr Paſtor Gruner.
Stadtkirche: Früh 28 Uhr Beichte u. Abendmahl, Hr. Paſtor Heineken.

9 Diac, Buſch hält öffentliche Communion. Die Beichte dazu
v r.

Einſammlung der Collecte für das hieſige Waiſenhaus.

Früh und Nachmittags katholiſcher Gottesdienſt.

Literariſches.
Der deutſche Parnaß hat werthvolle Bereicherungen er

halten, welche uns zeigen, daß der Quell der Lyrik noch eben
ſo reich und rein fließt, wie bei Geibel's erſtem Auftreten
und zu den Zeiten Heine's, Lenau's, Uhlands. Ernſt Sche
renberg, deſſen erſte Gedichtſammlung „Aus tiefſtem Her-
zen“ Aufſehen machte, hat dieſer jetzt einen Band neuer Ge
dichte folgen laſſen, welche er „Stürme des Frühlings“
genannt, und die wir dem Beſten an die Seite ſetzen was
wir an lyriſchen Dichtungen beſitzen, und Theodor Storm,
durch ſeine Gedichte und Novellen ein allbeliebter Name, hat
in dem Augenblick wo ihn ſeine Heimath Schleswig zurück
rief, eine neue vielfach vermehrte Auflage ſeiner herrlichen
Gedichte (die vierte) und ein Bändchen WeihnachtsJdyl-
len mit überaus anſprechenden Jlluſtrationen von Otto Speck-
ter und Ludwig Pietſch erſcheinen laſſen. Wie bei allen Storm-
ſchen Sachen liegt auch über dieſen neuen Dichtungen ein
Duft und ein Schimmer von Poeſie ausgegoſſen, die das
Empfangene noch lange in dem Leſer nachklingen läßt.

Die nordiſche Mythologie, die Mutter der Religion unſe-
rer Vorfahren, hat in Dr. R. Reuſch, einem unſerer älteſten
Sagenforſcher, einen geiſtvollen und unterhaltenden Erzähler
gefunden. Unter dem Titel: „Die nordiſchen Götter-
ſagen, einfach erzählt von R. Reuſch,“ erſchien ſoeben
ein mit vielen künſtleriſch aufgefaßten Holzſchnitten geſchmück
tes Buch, welches bei ſeinem billigen Preiſe von 20 Sgr.
beſtimmt ſcheint, Eigenthum jeder gebildeten Familie zu wer
den. Ohne gelehrten Ballaſt erzählt es in fließender Proſa,
was die wiſſenſchaftlichen Forſchungen Grimm's, Simrocks,
Müller's und Mannhardt's ans Licht gezogen haben, und
eignet ſich aus dieſem Grunde auch vortrefflich für unſere
reifere Jugend. Sie begeiſtert ſich ja ſo gern für die Götter
und Heroen des e und römiſchen Alterthums: wäre
es nicht zweckmäßig, daß ſie nun auch einmal einen Blick in
die Vergangenheit ihrer heimathlichen Erde thäte?

Schwurgericht zu Naumburg.
Montag den 26. Septr. 1864.

Heute begannen die Sitzungen der zweiten diesjährigen
Schwurgerichtsperiode hier.
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Als Richter fungirten heute: der AGRath v. Kräwel als
Vorſitzender, der Kreisg. Rath Neubaur, die Kreisrichter Rei-
ßig und v. Schönberg und der Ger. Aſſ. v. Wulffen als Bei
ſitzer. Staatsanwaltſchaft Ger. Aſſ. Knauff. Gerichts
ſchreiber: KGSecr. Engelberg.

Zu Geſchworenen wurden durch das Loos berufen: der
Gaſtwirth Weitze von Zeitz, der Fabrikant Wiegand daher,
der Oeconom Knoblauch von Roßbach, der Arzt Dr. Richter
von Zeitz, der Seifenſiedermſtr. Fleiſcher daher der Gaſtwirth
Arnold von Freiburg, der Rittergutsbeſ. Müller von Oſtrau,
der Kürſchnermſtr. Brauer von Zeitz, der Kaufm. Kobe von
Weißenfels der Mühlenbeſ. Stephan daher, der Oeconom
Zehler von Döbris, der Rittergutsbeſ. Bach von Böſau.

Erſter Fall.
Auf der Anklagebank erſchien die verehel. Fabrikarbeiter

Sebicht, Amalie, geb. Darlatt von Hohenmölſen, zuletzt in
Ammendorf, 23 Jahr alt; ſie war wegen mehrfacher Urkun-
denfälſchung angeklagt.

Der Anklage zufolge waren nämlich in 3 verſchiedenen
Prozeſſen, welche der Brauereibeſitzer Beer in Köttichau, der
Oeconom Schirmer in Deumen und der Schmiedemſtr. Voicke
in Hohenmölſen gegen den Fabrikarbeiter Sebicht in Hohen-
mölſen geführt hatten bei dem Letzteren verſchiedene Sachen
im Wege der Execution in Beſchlag genommen und als der
Verkauf dieſer Sachen reſp. im Octbr. und Novbr. v. J. und
im März d. J. erfolgen ſollte, hatte die Ehefrau des Sebicht
dem Executor die Schriftſtücke folgenden Jnhalts:

„Achtzehn Thaler unter heutigem Tage erhalten worüber

„hiermit quittirt „Auguſt Beer.„Köttichau, den 20. Octbr. 1863.
„und nehme ich hiermit die Execution gegen den p.
„Sebicht bis auf weiteren Antrag zurück.

„D. O.
2) „Quittung. 13 Thlr. 21 Sgr., ſchreibe: Dreizehn Thaler

„einundzwanzig Silbergroſchen habe ich unter heutigem
„Datum von A. Sebicht aus Hohenmölſen richtig und
„baar erhalten. „Ernſt Schirmer.
„Deumen den 25. Novbr. 1863.

3) „Daß mich der Fabrikarbeiter Sebicht vollſtändig befrie-
„digt hat und ich keine Forderung mehr an denſelben
„zu machen habe, beſcheinigt „F. Voicke.
„Hohenmölſen, den 4. März 1864.

überreicht, in Folge deſſen der Verkauf der Sachen ausgeſetzt
worden war.
Es hatte ſich indeß bald herausgeſtellt, daß dieſe Quit-
tungen gar nicht von dem p. Beer, Schirmer und Voicke her
rührten, daß dieſelben vielmehr ohne deren Wiſſen und Willen
ausgeſtellt waren.

Die verehel. Sebicht hatte nun im Laufe der Unterſuchung
zugeſtanden, gedachte 3 Quittungen fälſchlich angefertigt und
und ſie dem Executor übergeben zu haben und zwar in der
Abſicht, damit der Verkauf der in Beſchlag genommenen Sachen
verhindert würde. Sie betrieb in Hohenmölſen einen Mate-
rialwaarenhandel und hatte ihrer Angabe nach die Schulden,
welche Anlaß zu den Prozeſſen gaben ohne Wiſſen ihres Ehe
mannes contrahirt und demſelben die Anſtellung der Klagen
verſchwiegen.

Heute vor dem Schwurgericht wiederholte ſie ihr Geſtänd-
niß, ſie beſtritt indeß bei ihrer Handlung die Abſicht gehabt
zu haben ſich einen Gewinn zu verſchaffen. Die Staats
anwaltſchaft widerſprach dieſer Behauptung, indem ſie nament-
lich anführte, daß die gedachten Gläubiger heutigen Tages
noch nicht befriedigt ſeien und die Sebicht ſich noch im Beſitz
der Sachen befinde. Das Verdict der Geſchworenen lautete
auf Schuldig unter Annahme mildernder Umſtände. Die
Staatsanwaltſchaft beantragte 6 Monat Gefängniß und 10
Thlr. Geldbuße event. noch 1 Woche Gefängniß und Unter-
ſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf 1 Jahr.

Der Gerichtshof erkannte auf 4 Monate Gefängniß und
15 Thlr. Geldbuße event. noch 1 Woche Gefängniß.

(Fortſetzung folgt.)

Etwas über Lotterieanlehen, insbeſondere
über die neuen gener Löschen.

uß.
Zunächſt iſt es die Perſon des Schuldners, die uns in

einem ſog. „kaiſerl. Hoſpitalfonds, insbeſondere der Rudolph-
Stiftung (2) präſentirt wird, die uns gar nicht ſehr gefallenkann. ir wenigſtens finden es im höchſten Grade auffallend

und ſonderbar, daß ein Wohlthätigkeitsfonds oder eine
Stiftung die überall, wo wir ihnen ſonſtwo begegnet ſind,

ſelbſt Grund und Capitalbeſitzer waren und um ihre Zwecke
aus den Einkünften zu beſtreiten, allenthalben gewöhnlich ſelbſt
als Gläubiger erſcheinen hier aber umgekehrt als Schuldner
auftritt, und zwar ohne anzugeben zu welchem Zwecke das
aufgenommene Darlehn verwendet werden ſoll, noch aus wel
chen Mitteln es zurückerſtattet werden kann. Ein Hoſpital
iſt noch niemals ein productives Inſtitut geweſen und ſomit
wiſſen wir nicht, wo der in Rede ſtehende Fonds die Gelder,
d. i. jährlich 90,000 Fl., hernehmen ſoll, die zur Tilgung der
Schuld 50 Jahre nacheinander geleiſtet werden müſſen. Auf
die Perſon des Schuldners kommt es freilich weniger an, als
auf das, was er beſitzt, um ſeine Schuld zu tilgen. Was der
Hoſpitalfonds oder die Rudolph Stiftung beſitzt, wird nirgend
eſagt; es bleibt dem Publikum überlaſſen, ſich ſo viele oderſo wenige Hoſpitäler, Wohnhäuſer, Ländereien Waldungen

u. ſ. w. darunter vorzuſtellen, als es ihm beliebt ferner ob
und wie ſchwer ſolche mit Hypotheken, Servituten, Zehnten,
Unterthansoctaven und dergl. belaſtet ſind oder nicht. Nie-
mand weiß zu ſagen ob das Vermögen in ſolchen Dingen
beſteht, die allenfalls nicht verkäuflich ſind. Als oberſte Ad
miniſtrations und Schutzbehörde wird uns nichts geringeres
als das ganze kaiſerl. Staatsminiſterium dargeſtellt, welches
dieſes Anlehen mit Vorwiſſen des Kaiſers ſelbſt abgeſchloſſen
habe; ſo wenigſtens glauben wir die kaiſerl. „Entſchließung“
vom 9. Juni 1864 deuten zu dürfen.

Es heißt dann weiter, daß das 2,000,000 Fl. betragende
Anlehen durch eine Realhypothek (worauf?) ſicher geſtellt ſei,
und daß das kaiſerl. Staatsminiſterium für die pünktliche
Zahlung der 50jährigen Annuitäten von 90,000 Fl. „hafte“.
Nach gewöhnlichen bürgerlichen Begriffen gemeſſen würden
alſo die Herren v. Rechberg und ſeine 5 oder 6 Collegen und
deren reſp. Erben perſönlich aufkommen müſſen, falls der
Hoſpitalfonds nicht im Stande wäre, die aufgenommen Schuld
zu tilgen. Wir zweifeln zwar nicht, daß gedachte 6 oder 7
Herren zuſammen (ohne ihre Frauen denn eheliche Güter-
trennung iſt in Oeſterreich ſicher eben ſo üblich, wie bei uns)
mehr als 2,000,000 Fl. beſitzen, aber wir zweifeln ſehr, ob es
ihnen wirklich ernſt gemeint iſt ſolche perſönliche Verbindlich-
keiten in Folge ihrer Aemter zu übernehmen. Wir vermuthen
vielmehr, daß ſie nur kraft ihres Amtes die Sorge dafür haben
übernehmen wollen daß die Stiftung ihre Verbindlichkeiten
pünktlich erfüllt und daß dieſe Sorge mit den Aemtern auf
ihre Nachfolger übergehen ſoll; daß alſo im Grunde immerhin
nur der etwaige Realbeſitz der Stiftungen ſo weit er nicht
ſchon anderweit verpfändet iſt haftet. Weder das Land, noch
die Provinz noch die Gemeinde können irgendwie im Nichtzah
lungsfalle heran gezogen werden, denn die Stiftung gehört
weder zu ihrer Aufſicht, noch haben die Vertreter derſelben
ihre Genehmigung dazu zu ertheilen gehabt. Wo der Gerichts
ſtand des künftigen Schuldners iſt, wiſſen wir eben ſo wenig.
Dagegen wiſſen wir, daß wir ſelbſt direct gegen ihn kein
Klagerecht haben, ſondern daß dieſes nur durch die kaiſerl.
Creditanſtalt geltend gemacht werden kann wenn ſie es für
angemeſſen hält. Dieſe Anſtalt iſt aber, wie faſt alle öffent-
lichen Jnſtitute, wie insbeſondre das Beiſpiel der kaiſerl. Na-
tionalbanken lehrt, vom Staate abhängig ſteht ſo vielfach
mit ihm in Geſchäftsverbindung, hat ſo vielerlei Rückſichten
nach vben und nach allen Seiten, nur nicht nach unten hin
zu nehmen daß ſie ſich nicht ſo leicht zu einem Zwangsver-
fahren gegen ein, unter kaiſerl. Protection ſtehendes und den
Namen des Kronprinzen tragendes Jnſtitut hinreißen laſſen
wird.

Was endlich den wirklichen Werth dieſer Looſe anbelangt,
ſo tragen ſolche, abgeſehen von der ſchlechten Sicherheit, kaum
3 pCt. Zinſen vom Nominalwerthe von 10 Fl. Da aber
der Zinsfuß in Oeſterreich für Staatspapiere u. ſ. w. mit
Rückſicht auf die dortigen Verhältniſſe, die Einkommenſteuer
u. ſ. w. 6 bis 6 pCt. beträgt ſo dürften die Looſe kaum
einen höhern Werth als 7 Fl. haben, und alles was mehr
dafür bezahlt wird, bezahlt man für die Spielluſt.

Wir können alſo nur dann rathen, ſich ſolche Looſe anzu
ſchaffen wenn erſt die Creditanſtalt die bündigſten Aufſchlüſſe,
die bündigſten Erklärungen über die Lage und Beſitzthümer
der Hoſpitalſtiftung und über deren Revenüen, ſo wie über
Verwendung des Darlehns gegeben haben wird, und zwar
in ſolcher Weiſe, daß ſie ſelber für die Wahrheit und Richtig-
keit ihrer Angaben haften muß, dann, aber auch nur dann
wird man für das Loos 7 8 Fl. geben können. Am
ehren ſſten aber wird es wohl immerhin ſein, gar keine zu
nehmen.

Redaction, Druck und Verlag von L. Jurk.
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